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Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG); 
Ihr Antrag nach 8 1 i.V.m. 8 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) VIG; 
Betrieb: 
Bäckerei Wagner, Eichenplatz 3 in 86343 Königsbrunn 

Sehr geehrter Herr Klemm, 

wie mit Schreiben vom 04.05.2023 mitgeteilt, haben wir uns nach 
Prüfung Ihres Antrags vom 11.04.2023 für die Übermittlung der an- 
geforderten Informationen entschieden. 

Hiermit gewähren wir Ihnen nach 8 6 Abs. 1 Satz 1 VIG folgende 
Information: 

  

Bei der Kontrolle am 24.11.2020 wurden folgende Feststellungen 
getroffen: 

1. Lagerraum 
1.1. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckberei- 

chen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. 
(Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. II Nr. 1a VO (EG) Nr. 852/2004) 

1.2. Es wurden private, betriebs- bzw. zweckfremde sowie defekte 
Gegenstände aufbewahrt. 
(Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004) 

1.3. Es wurden Lebensmittel mit ungeeigneten Material (z.B. Ab- 
fallbeutel) abgedeckt. 
(Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. IX Nr. 2 VO (EG) 852/2004) 

Bei der Kontrolle am 03.05.2022 wurden keine Beanstandungen 

festgestellt. 
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LANDKREIS, 

Sämtliche Mängel wurden zwischenzeitlich behoben. 

  
Hinweis: 

Wir möchten Sie nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsge- 

setz allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässig- 

keit der Weiterverwendung der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und 

wie Sie die Informationen weiterverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Ihrem 

Risiko. . 
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